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Information 
nach Artikel 13 EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) 

bei Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person 
 

 
 

Verantwortliche Stadt Meerbusch, Der Bürgermeister 

hier handelnd durch: 
 

Datenschutzbeauftragte Die Datenschutzbeauftragte der Stadt Meerbusch 
Dorfstraße 20 
40667 Meerbusch 
Tel. 02132/916-418 
datenschutz@meerbusch.de 

Zweck/e der Datenverarbeitung  

Rechtsgrundlage/n für die 
Datenverarbeitung 

 

Empfänger oder Kategorien von 
Empfängern der Daten 

 

Dauer der Speicherung oder 
Kriterien für die Festlegung der 
Speicherdauer 

 

Pflicht zur Bereitstellung der Daten 
und mögliche Folgen einer 
Nichtbereitstellung 
 

 

 

Rechte der betroffenen Person 
 

Betroffene Personen haben bei Vorliegen der gesetzlichen 
Voraussetzungen folgende Rechte: 
  
 Recht auf Auskunft über die verarbeiteten 

personenbezogenen Daten 
 Recht auf Akteneinsicht nach den verfahrensrechtlichen 

Bestimmungen 
 Recht auf Berichtigung unrichtiger personenbezogener 

Daten 
 Recht auf Löschung personenbezogener Daten  
 Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung 
 Recht auf Widerspruch gegen die Datenverarbeitung 

wegen besonderer Umstände 
 Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde 

Zuständige Aufsichtsbehörde 
 

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Nordrhein-Westfalen 
Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf 
Telefon 0211/38424-0, Fax 0211/38424-10 
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de 
Internet: www.ldi.nrw.de 
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	Rechtsgrundlage/n für die Datenverarbeitung: SGB VIII § 72 a Abs. (1) und (5)
	hier handelnd durch: FB 2 - Soziale Hilfen, JugendBommershöfer Weg 2-8, 40670 Meerbusch02159 - 916 577fb2@meerbusch.de
	Empfänger oder Kategorien von Empfängern der Daten: Information über die erfolgte Einsichtnahme mit Einwilligung des Betroffenen an anfordernde Stellen (Vereine, Freie Träger der Jugendhilfe)
	Dauer der Speicherung oder Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer: max. 5 Jahre bis zur Vorlage eines neuen erweiterten FZ oder bis zum Ausscheiden aus der Beschäftigung
	Pflicht zur Bereitstellung der Daten und mögliche Folgen einer Nichtbereitstellung: SGB VIII § 72 a Abs. (1) und (5)Bei Nichtvorlage des erweiterten FZ keine haupt- oder neben- oder ehrenamtliche Beschäftigung in der Jugendarbeit
	Besonderheiten bsp Datenübermittlung an ein Drittland oder eine internationale Organisation: 


